
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/1/29 10Os212/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1985

Norm

JGG 1961 §11 Z1

StGB §28 E

Rechtssatz

Hat der Täter sowohl vor als auch nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres Straftaten begangen, ist die

Bestimmung des § 11 Z 1 JGG anzuwenden, wenn die den anzuwendenden Strafsatz bestimmende Tat vor Vollendung

des achtzehnten Lebensjahres verübt wurde (vgl auch LSK 1978/50).
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